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L34006 Abgabenordnung Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209 Abs1;

BAO §93 Abs3 lita;

LAO Stmk 1963 §158 Abs1;

LAO Stmk 1963 §70 Abs3 lita;

Rechtssatz

Die behördlichen Schritte müssen der als Abgabenschuldner in Anspruch genommenen Person nicht zur Kenntnis

gelangt sein, damit ihnen Unterbrechungswirkung zukommt; in der nach Maßgabe des § 93 Abs. 3 lit. a BAO nötigen

Bescheidbegründung sind sie jedoch darzustellen (Hinweis Ritz, BAO2, Tz 4 zu § 209).
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